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EXPERTsuisse

Bei vielen Arbeitnehmern gehört die 
Kaffeepause am Morgen, der Lunch 
am Mittag und die Pause am Nach
mittag zum Alltag. Auch sind in der 
heutigen Arbeitswelt die Arbeitszeiten 
häufig flexibel, und die Grenze 
zwischen Arbeitszeit und Freizeit 
verschwimmt zusehends. 

Vielen Arbeitgebern ist nicht bewusst, 
dass sie durch das Arbeitsgesetz und 
die dazugehörigen Verordnungen ver-
pflichtet sind, die Arbeitszeiten (mit 
 wenigen Ausnahmen) vollständig inklu-
sive der Pausen zu dokumentieren. Der 
Arbeitgeber ist dann aber verpflichtet, 
ein geeignetes Instrument zur Verfü-
gung zu stellen.

Rechtslage seit 1. Januar 2016

Seit 1. Januar 2016 sind zwei neue Ver-
ordnungsbestimmungen (Art. 73a und 
73b ArGV 1) in Kraft getreten. Es handelt 
sich dabei um zwei Alternativen zur 
strikten Arbeitszeiterfassung und Do-
kumentationspflicht mit gewissen Vor-
aussetzungen.
–  Vollständiger Verzicht auf die Arbeits-

zeiterfassung
–  Vereinfachte Arbeitszeiterfassung
Bei einem vollständigen Verzicht auf die 
Arbeitszeiterfassung müssen unter-
schiedliche Kriterien erfüllt sein. 
Grundvoraussetzungen dafür sind ein 
Gesamtarbeitsvertrag (GAV) und eine 
interne Anlaufstelle für Fragen zu den 
Arbeitszeiten. Nebst diesen Grundvor-

aussetzungen müssen die betroffenen 
Arbeitnehmer selber mindestens  
50 Prozent der Arbeitszeit frei einteilen 
können und ein Bruttojahreseinkom-
men (inkl. Boni) bei einem Beschäfti-
gungsgrad von 100 Prozent von mehr als 
120 000 Franken haben. Zudem muss 
der vollständige Verzicht zwischen den 
Parteien schriftlich vereinbart werden.
Die vereinfachte Arbeitszeiterfassung 
ermöglicht es den Arbeitnehmenden, 
nur die täglich geleistete Arbeitszeit 
ohne Angaben darüber, wann diese  
geleistet wurde, zu notieren. Damit dies 
im Betrieb umgesetzt werden kann, 
 bedarf es einer kollektiven Vereinba-
rung zwischen der Arbeitnehmervertre-
tung einer Branche oder eines Betriebs 

und dem Arbeitgeber. In Betrieben mit 
weniger als 50 Mitarbeitenden kann die 
vereinfachte Zeiterfassung mit jedem 
Arbeitnehmenden individuell schriftlich 
festgelegt werden. Diese Methode steht 
nur denjenigen Arbeitnehmern zu, die 
über mindestens 25 Prozent ihrer 
Arbeitszeit selber verfügen können. Wie 
die Zeiterfassung erfolgen soll, ist dem 
Arbeitgeber freigestellt.

Digitale Zeiterfassung

Zeiterfassung kann schön sein – so 
 lautet die Devise von Abacus. Mittels 
Aba Clock, des Badge-Zeiterfassungs-
systems von Abacus, können die ge-
setzlichen Erfordernisse sehr einfach 
umgesetzt werden. Mit stationären 

iPads können die Zeiten erfasst wer-
den. Für einfache Verhältnisse kann 
auch AbaClik, MyAbacus oder die Zeit-
erfassung im Lohn verwendet werden. 

Damit haben Arbeitnehmer und Arbeit-
geber immer einen Überblick über die 
Soll-, Arbeits- sowie Gleitzeit und die 
Ferien.

Arbeitszeiterfassung ist Pflicht – 
was man wissen muss
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